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RS UVS Kärnten 1998/06/24 KUVS-
1098/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1998

Rechtssatz

Die Verordnung 93/259/EWG des Rates vom 1.2.1993 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in

der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft ist mit 1.1.1997 in Kraft getreten. Durch dieses Inkrafttreten ist eine

Änderung der Rechtslage insoweit eingetreten, als die gemäß § 35 Abs 1 AWG erforderliche Bewilligung für die Ausfuhr

von Abfällen in Form von Polyäthylen nunmehr nicht bewilligungsp ichtig ist, da eine Änderung der Rechtslage durch

die EG-Verordnung herbeigeführt wurde.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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